Satzung des Vereins Palliativnetz Kreis Herford e.V.

Praambel

Die Grundlage flr die Errichtung eines Palliativhetzes im Kreis Herford ist die Auffassung,
dass Lebensqualitat und Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen erhalten und ver-
bessert werden mussen. Diesen soll ein menschenwurdiges Leben bis zum Tod in der ver-
trauten Umgebung oder in stationaren Pflegeeinrichtungen erméglicht werden. Dabei ste-
hen die individuellen Bedurfnisse und Wiinsche der Kranken sowie die Belange ihrer ver-
trauten Personen im Mittelpunkt der Versorgung.

§ 1 Name und Sitz

Der Verein fuhrt den Namen ,PalliativNetz Kreis Herford“. Der Sitz des Vereins ist Herford.

§ 2 Geschiftsjahr

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Zweck des Vereins

Das Palliativnetz hat den Zweck, die interdisziplinare und institutionstbergreifende Pallia-
tivversorgung im Kreis Herford zu fordern.

Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt keine eigenwirtschaftliche, sondern ausschliel’-
lich gemeinnltzige Zwecke. Er fordert die 6ffentliche Gesundheitspflege im Kreis Herford.

Mittel des Vereins durfen nur flr die satzungsmalligen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft fremd sind oder
durch unverhaltnismaRig hohe Vergutungen beglinstigt werden.

Der Satzungszweck wird u.a. verwirklicht durch MaRnahmen zur:

1. Vernetzung und Umsetzung der palliativen Versorgung und Begleitung
Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV)
Errichtung einer zentralen Koordination der Palliativversorgung.

Forderung von Fortbildung, Qualifizierung und Qualitatssicherung.
Forderung und Unterstltzung eines tragerubergreifenden Fachpflegedienstes

Entwicklung von Informationsstrategien und Offentlichkeitsarbeit.

N o o bk w DN

Der Verein kann Gesellschafter und Betreiber von - den Satzungszwecken entspre-
chenden - Einrichtungen werden.
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Vereinsmitglieder konnen naturliche Personen oder juristische Personen werden,
insbesondere Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen.

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu stellen und von diesem zu
bescheiden.

(3) Gegen die Ablehnung, die keiner Begrundung bedarf, steht dem Bewerber die Be-
rufung an die Mitgliederversammlung zu, die dann endgultig entscheidet.

(4) Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben, Uber deren Hohe und Falligkeit die
Mitgliederversammlung bestimmt.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Auflosung, Austritt oder Ausschluss der juristi-
schen Person.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung mit einer Frist von einem Monat zum
Ende des Geschaftsjahres gegentber dem Vorstand.

(3) Ein Ausschluss kann nur schriftlich aus wichtigem Grund erfolgen, etwa ein die
Vereinsziele schadigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmaliger Pflichten
oder Beitragsriickstand von mindestens einem Jahr. Uber den Ausschluss ent-
scheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an
die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand
zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann endgultig. Dem Mitglied
bleibt die Uberpriifung der MaRnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte
vorbehalten.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
* die Mitgliederversammlung,

¢ der Vorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben geh6-
ren insbesondere die Wahl und Abwahl, sowie Entlastung des Vorstands, Entge-
gennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprufer/innen, Beschluss-
fassung Uber die Anderung der Satzung, sowie Aufldsung des Vereins.

(2) Jahrlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Diese wird vom Vor-
stand unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen schriftlich — auch per Telefax
oder Email moglich — unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Das Einladungs-
schreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein
bekannt gegebene Anschrift bzw. E-Mail-Adresse gerichtet war.
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(3) Die Mitgliederversammlung kann auch in elektronischer oder hybrider Form durch-
gefuhrt werden. Dabei ist durch geeignete Malinahmen sicherzustellen, dass alle
Mitglieder Zugang zur Versammlung haben und sich an Wahlen und Abstimmun-
gen nur Mitglieder beteiligen kdnnen. In begrindeten Ausnahmefallen sind Abstim-
mungen und Wahlen auch per Brief moglich. Uber die Form der Mitgliederver-
sammlung entscheidet der Vorstand.

(4) Der Vorstand ist zur Einberufung einer aul3erordentlichen Mitgliederversammlung
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe
von Grinden verlangt.

(5) Die Tagesordnung ist zu erganzen, wenn dies ein Mitglied bis spatestens eine Wo-
che vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Erganzung ist zu Beginn
der Versammlung bekanntzumachen.

(6) Uber Antréage auf Abwahl des Vorstands, Anderung der Satzung oder Auflésung
des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung zugegangen sind, kann erst auf der nachsten Mitgliederversammlung
abgestimmt werden.

(7) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfahig. Sie wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Zu Beginn
ist ein/e SchriftfUhrer/in zu wahlen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Findet die Mit-
gliederversammlung ausschlieRlich als Prasenzveranstaltung statt, kann das
Stimmrecht nur personlich und fur ein weiteres Mitglied unter Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht ausgeubt werden. Entsprechendes gilt fur elektronische oder hybri-
de Formen der Mitgliederversammlung. Bei Abstimmungen entscheidet die einfa-
che Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungultige Stim-
men bleiben aulier Betracht.

(8) Satzungsanderungen und die Auflésung des Vereins konnen nur mit einer Mehrheit
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

(9) Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das
vom Versammlungsleiter und dem Schriftfihrer zu unterzeichnen ist.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus 1. und 2. Vorsitzenden und Kas-
senwart. Je zwei von ihnen vertreten den Verein gerichtlich und aufRergerichtlich.
Daruber hinaus kdnnen bis zu sechs weitere Vorstandsmitglieder gewahlt werden.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
gewahlt.

(2) Vorstandsmitglieder kdnnen nur Mitglieder des Vereins werden. Sie sollen die ver-
schiedenen Berufsgruppen des Palliativnetzes ausgewogen reprasentieren. Wie-
derwahl ist zulassig. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand
gewahlt ist. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als
Vorstand.
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(3) Der Vorstand bestellt die Geschaftsfihrung.

(4) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen sind
und die Mehrheit, darunter 1. oder 2. Vorsitzende, anwesend ist. Die Einladung
durch die Geschaftsfuhrung muss schriftlich — auch per Telefax oder Email moglich
— erfolgen. Bei der Einberufung des Vorstandes ist die Bekanntgabe einer Tages-
ordnung erforderlich. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Vor-
standssitzung kann auch in elektronischer oder hybrider Form durchgefuhrt wer-
den. Abstimmungen zu einzelnen Punkten sind auch unabhangig von einer Vor-
standssitzung per Brief oder in elektronischer Form mdglich, soweit nicht mindes-
tens ein Vorstandsmitglied dem widerspricht.

(5) Satzungsanderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehdérden aus for-
malen Grinden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Die-
se Satzungsanderungen mussen allen Mitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt wer-
den.

§ 9 Kassenpriifung

Die Mitgliederversammlung wahlt flr die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprtfer/innen.
Diese durfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulassig.

§ 10 Aufléosung des Vereins

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt das Vermdgen
des Vereins zu gleichen Teilen an die Hospizbewegung Herford e.V., den Hospizkreis
Léhne e.V. und an die Hospizgruppe am Lukas-Krankenhaus Bunde, zweckgebunden flr
die Arbeit der Hospizgruppen, die sie unmittelbar und ausschlielich fir gemeinnutzige,
palliative Zwecke zu verwenden haben.

Satzung-2021.odt Satzung des Vereins Palliativnetz Kreis Herford e.V. , Fassung: November 2021 Seite 4 von 4



	Satzung des Vereins Palliativnetz Kreis Herford e.V.
	Präambel
	§ 1 Name und Sitz
	§ 2 Geschäftsjahr
	§ 3 Zweck des Vereins
	§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
	§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 6 Organe des Vereins
	§ 7 Mitgliederversammlung
	§ 8 Vorstand
	§ 9 Kassenprüfung
	§ 10 Auflösung des Vereins


